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Rubriken
schiedenen Studien - «NFP Boden»,
«Raumbeobachtung Schweiz», kantonale
Analysen - könne gefolgert werden, dass
das Baulandangebot genügend sei; dagegen

sei das Problem der Verfügbarkeit nicht
gelöst. Die Erhöhung des Baulandangebotes
müsse daher durch die Mobilisierung der
bestehenden Reserven erfolgen, durch eine
Entwicklung nach innen.
Zum Mehrwertausgleich gab Prof. Dr. Peter
Locher, Bern, einen Überblick über bestehende

kantonale Modelle, von der Minimallösung

einer (erweiterten) Grundstückgewinnsteuer
bis zum eigentlichen Mehrwertausgleich.

Die vom Bund verlangten
Minimalanforderungen an die Ausgestaltung des
Mehrwertausgleichs entsprächen zwar nicht
vollständig dem angestrebten Ziel, seien aber
besser als gar kein Mehrwertausgleich.
Stadt- und Kantonsplaner Rolf Plattner, Basel,

stellte schliesslich das Basler Modell des
Mehrwertausgleichs vor, das seit 1978 mit
Erfolg angewendet wird.
Die Tagung unter dem Titel «Bestehendes
besser nutzen - Wie können die Kantone
und Gemeinden die Siedlungsentwicklung
nach innen konkret fördern?» wurde in
Zusammenarbeit mit dem Impulsprogramm
«Bau» des Bundes am 30. Januar 1992 in
Frauenfeld, am 19. März 1992 in Biel und am
21. Mai 1992 in Zug durchgeführt.
Dr. Christian Gabathuler, Architekt und
Raumplaner, seit 1. April 1992 Kantonsplaner
Zürich, zeigte konkret auf, wie die Nutzungsreserven

im weitgehend überbauten Gebiet
von den Gemeinden sichtbar gemacht werden

können. Im Auftrag der VLP hat er
aufgrund von Pilotprojekten eine praktische
Anleitung erstellt, wie die Reserven ermittelt
werden können. Dabei stehen im bereits
überbauten Gebiet Reserven in Dach- und
Untergeschossen sowie An- und Zwischenbauten

im Vordergrund. Ob diese Reserven
genutzt werden sollen und ob Realisierungschancen

bestehen, muss von der Gemeinde
in einem weiteren Schritt direkt mit den
Betroffenen weitererarbeitet werden. Als idealen

Realisierungstermin für solche Reserven
nannte Gabathuler die alterbedingten
Erneuerungen von Gebäuden, die in den nächsten

Jahren zunehmen werden, sowie der
Generationenwechsel in Wohnungen. Dabei
sind immer auch die Wohnungsgrundrisse zu
überprüfen, da Altwohnungen oft klein sind
und heute zuwenig preisgünstige
Familienwohnungen zur Verfügung stehen.

Hansruedi Diggelmann, Jurist und Raumplaner
im Amt für Raumplanung des Kantons

Zürich, erörterte die sachgerechte Anwendung

des planungs- und baurechtlichen
Instrumentariums, das zur Nutzbarmachung
der Reserven existiert. Im «Projekt
Baurecht» im Rahmen des «IP Bau» wurde dieses

Instrumentarium zusammengestellt und
gewürdigt. Die Publikation «Rechtliche
Aspekte der Siedlungserneuerung» des
Bundesamtes für Konjunkturfragen (Bezug:
EDMZ) ermöglicht einerseits den Zutritt nach
Erneuerungsabsichten und andererseits
nach einzelnen Rechtsinstituten und -verfahren

und bietet damit Bauherrschaften und
den Gemeinden eine Vollzugshilfe bei der
Realisierung von Nutzungsreserven.
Folgende Erfordernisse, die sich mit dem Wan¬

del des Baurechts zum Umbaurecht ergeben,

nannte Diggelmann: Anreize müssen
durch Vorleistungen der Gemeinden
geschaffen werden, z.B. mit einer aktiven
kommunalen Richtplanung als Basis für die
(Um-)Bauberatung, Wettbewerbe und
Sondernutzungspläne, durch offenere
Bauvorschriften und Ausschöpfen von
Ermessensspielräumen, durch Öuartierausstattungen
und die Gestaltung von öffentlichen Räumen.

Wie die Stadt St. Gallen solche planerische

Vorleistungen bietet, zeigte Stadtbaumeister

F. Eberhard mit den Planungsstudien,

die für verschiedene Quartiere erstellt
wurden als Grundlage für die laufende
Ortsplanungsrevision.
« Die Verfügbarkeit des Baulandes -Wie können

die Kantone und Gemeinden das
Baulandangebot langfristig verbessern und mit
ihren ortsplanerischen Zielen in Übereinstimmung

bringen?» lautete der Titel der Tagung
vom 30. April 1992 in Baden. Schwerpunkt
bildete die Frage, ob Verträge zwischen
Gemeinden und Grundeigentümern zu einer
Verflüssigung des Baulandmarktes beitragen

können.
Rico Christ, Planer BSP, Zürich, zeigte dazu
anhand einer Umfrage des Kantons Aargau
bei den 40 aargauischen Gemeinden die
Gründe auf: Danach kommt baureifes Land
nicht zur Überbauung, weil es landwirtschaftlich

genutzt wird (meist jedoch nicht durch
den Eigentümer!), betriebseigene Reserven
von Industrie und Gewerbe darstellt oder für
den späteren Eigenbedarf (meist für die
Erben) reserviert ist. Aber auch Auftragsreserven

des Baugewerbes, Reserven von
Bauinvestoren, Hortung als Kapitalanlage, zu hohe
Landpreisforderungen sind gemäss der
Umfrage Gründe. Die Umfrage habe über die
Mittel zur Bauland-«Verflüssigung» ein eher
ernüchterndes Resultat ergeben: die
bestehenden Möglichkeiten würden wenig
ausgeschöpft und neue Instrumente würden von
den Gemeinden kaum gewünscht.
Dr. Pierre Alain Rumley, Kantonsplaner
Neuchâtel, stellte das Neuenburger Planungsgesetzt

aus dem Jahr 1986 vor, das die Instrumente

der Zonenenteignung und der
Mehrwertabschöpfung enthält. Die Gemeinden
könnten Bauzonen, die nicht überbaut
werden, enteignen, was allerdings noch nie zur
Anwendung gekommen sei. Die
Mehrwertabschöpfung habe sich bisher nur auf
Planungsmehrwerte bei Neueinzonungen
beschränkt; andere Tatbestände wie Aufzonun-
gen, Infrastrukturleistungen seien zwar denkbar,

aber bisher nicht berücksichtigt worden.

Wo kantonale Rechtsgrundlagen fehlen, können

Verträge zwischen der Gemeinde und
den Grundeigentümern, die z.B. Baupflichten

und das Kaufrecht der Gemeinde enthalten,

die Verfügbarkeit des Baulandes verbessern.

Dass solche Verträge rechtlich zulässig
sind, legten zwei Referenten dar.
Ein Bundesgerichtsentscheid vom 26. März
1985 bestätigte, dass die Gemeinde einen
Grundeigentümer in einem Vertrag zu
Leistungen verpflichten kann, «die ihm das
Gemeinwesen mangels gesetzlicher Grundlage
durch einseitigen Hoheitsakt nicht hätte
auferlegen können», im vorliegenden Fall eine
Mehrwertabgabe bei der Einzonung. Egon
Stirnemann, Direktor der kantonalen Plan¬

ungsgruppe Bern, erläuterte, wie im Kanton
Bern aufgrund dieses Bundesgerichtsentscheides

die Einzonung mit Auflagen und
Infrastrukturverträgen angewendet wird. Das
Raumplanungsamt des Kantons Bern hat als
Arbeitshilfen für die Ortsplanung entsprechende

Musterverträge erabeitet.
Pierre Strittmatter, Raumplaner BSP, St. Gallen,

stellte das Gutachten «Möglichkeiten
und Grenzen des öffentlich-rechtlichen
Vertrages als Instrument der Raumplanung» vor,
das die VLP aufgrund einer Ortsplanungsrevision,

in der Planer und Gemeinderat neue
Wege gehen wollten, mit Gutachter Marius
Baschung, dem früheren Direktor des
Bundesamtes für Raumplanung, erarbeitet hat.
Danach kann als Anforderung an eine
Bauzone (Art. 15 des Raumplanungsgesetzes)
der Nachweis der Verfügbarkeit mittels eines
öffentlich-rechtlichen Vertrages verlangt
werden. Zulässiger Vertragsinhalt sind der
Zeitrahmen der Erschliessung und der Überbauung,

Beiträge an die Infrastruktur, soweit sie
der Überbauung dient, sowie das Kaufrecht
der Gemeinde als Sanktionsinstrument inklusive

Festlegung des Kaufpreises. Nicht
zulässig ist jedoch die Beschränkung des
Verkaufspreises gegenüber Dritten. Auch die
Mehrwertabschöpfung bezeichnet das
Gutachten als unzulässig, wenn die kantonale
Rechtsgrundlage fehlt; dies jedoch im
Widerspruch zur Praxis im Kanton Bern und dem
vorstehend erwähnten Bundesgerichtsentscheid.

Empfohlen wird die Festlegung dieses

Instrumentes in der kommunalen Bau-
und Zonenordnung. Die Vertragsverhandlungen

sind im Rahmen von Ortsplanungsrevisionen

vorzunehmen. Mit solchen Verträgen,
meinte Strittmatter abschliessend, solle eine
neue «Planungskultur» entstehen.

Th. Glatthard
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